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karriere – Das junge Job- und Wirtschaftsmagazin 

Entlassungen: Nicht voreilig 
Aufhebungsverträge unterschreiben 

Arbeitnehmer riskieren Sperre bei Arbeitslosengeld und 

Sozialversicherungsschutz  

 

Düsseldorf  Angestellte, die voreilig Abfindungsangebote akzeptieren 

und Aufhebungsverträge unterschreiben, riskieren nicht nur Geld zu verschenken und 

eine Sperre beim Arbeitslosengeld zu bekommen, sondern unter Umständen auch 

ihren Sozialversicherungsschutz zu verlieren. Darauf weist das Job- und 

Wirtschaftsmagazin karriere vor dem Hintergrund angekündigter Massenentlassungen 

bei BenQ, Allianz, Airbus und der Deutschen Telekom in seiner November-Ausgabe 

hin. 

 

Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, riskiert eine Sperrzeit von bis zu zwölf 

Wochen, in der weder Arbeitslosengeld fließt, noch Sozialversicherungsschutz besteht. 

„Angestellte, die voreilig außergerichtliche Vergleiche akzeptieren, verschenken unter 

Umständen bares Geld“, warnt der Brühler Arbeitsrecht-Anwalt Michael Felser in 

karriere. Um eine mögliche Sperre beim Arbeitslosengeld zu vermeiden, sollte im 

Einigungsvertrag geregelt sein, dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf der regulären 

Kündigungsfrist endet und die Abfindung explizit für den Verlust des Arbeitsplatzes 

gezahlt wird.  

 

Der Wegfall des Steuerfreibetrags von bis zu 11.000 Euro pro Abfindung und die 

Anfang des Jahres eingeführte Steuerpflicht für den gesamten Abfindungsbetrag hat 

dazu geführt, dass inzwischen fast jede Kündigung vor Gericht landet, so 
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Branchenkenner gegenüber dem Magazin. Aufgrund der höheren Steuerlast müssten 

gekündigte Mitarbeiter deutlich höhere Abfindungen aushandeln als zuvor, um die 

finanziellen Folgen der Kündigung aufzufangen. 

 

Als Faustformel für die Höhe der Abfindung gilt nach wie vor ein halbes 

Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Je nach Branche ist aber auch wesentlich 

mehr drin. So zahlten in den vergangenen Jahren nach einer Erhebung der 

Outplacement-Beratung Karent Banken und Versicherungen durchschnittlich das 

0,82fache des Monatsgehalts und IT- und Softwareunternehmen das 0,72fache. „Was 

der Mitarbeiter im Einzelfall verlangen kann, hängt in erster Linie von seiner 

Verhandlungsposition ab“, sagt Doris-Maria Schuster, Partnerin der Kanzlei Gleiss Lutz 

in Frankfurt. Wenn sehr hohe Abfindungen fließen, hat das mit der Angst der 

Unternehmen vor teuren und langwierigen Prozessen zu tun. 

Die November-Ausgabe von karriere erscheint am 27. Oktober 2006. 

 
karriere - das junge Job- und Wirtschaftsmagazin ist mit 150.139 Exemplaren (IVW III/2006) das 
auflagenstärkste Monatsmagazin in diesem Bereich. karriere nennt aktuelle Trends, zeigt, wohin 
sich Branchen entwickeln und stellt Unternehmen als potenzielle Arbeitgeber vor. Dazu informiert 
das Magazin in seinem Uni-Ranking über Studienmöglichkeiten, vermittelt Wissenswertes zu 
Bewerbung, Weiterbildung und Management und bietet Orientierungshilfe für die eigene 
Karriereplanung. Zusätzlichen Service bietet die Internetseite www.karriere.de: Praktikums- und 
Diplomarbeitenbörse, Bewerbungs- und Karrieretipps, Jobturbo und Stellenmarkt sowie das Online-
Netzwerk karriere-VIP-Lounge. 
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